
 
 
 
 
 
Diese Bestätigung sowie die Rechnung über die Kosten der Unterkunft ist 
umgehend, spätestens jedoch 1 Monat, nach Ende der Maßnahme beim 
Landratsamt Wartburgkreis, Jugendamt, Erzberger Allee 14 in 36433 Bad Salzungen 
einzureichen.  
 
 
Familie:            
              
             
             
 
 
 
In der Zeit vom      bis      waren nachstehend 
angeführte Personen 
 
              
              
              
              
              
 
 
zur Familienerholung in der Ferienstätte (Name und Anschrift) 
 
             
             
             
             
 
 
untergebracht. 
 
 
Die Kosten der Unterkunft in Höhe von      € wurden durch oben 
genannte Familie am        beglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestätigungsvermerk der Ferienstätte:          
                Stempel, Datum, Unterschrift 
       

Bestätigung der Ferienstätte 


